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Grundlage dieses Hygienekonzepts ist die  
16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gültig bis 28. Mai 2022 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-210/  
 
und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html  

 
Für die Arbeit bei PA/SPIELkultur e.V. im Büro und in Programmen gilt 
 

- (möglichst) die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m 
- in Innenräumen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung – mindestens einer medizinischen 
Maske (FFP2-Maske ist zum Eigenschutz empfohlen)  
Ausnahmen: bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m sowie in Außenbereichen 
- regelmäßiges Händewaschen 
- in Innenräumen die Inbetriebnahme der Luftreiniger sowie regelmäßiges Lüften 
- freiwillige Selbsttests mind. 2x/Woche bei Anwesenheit in Programmen oder im Büro 
- regelmäßige Reinigung/Desinfektion von Arbeitsmitteln, Türklinken, Küche und Sanitärräume 
- keine Anwesenheit in Programmen oder im Büro bei Erkältungssymptomen oder Kontakt zu einer an 
Covid-19 erkrankten Person innerhalb der letzten 2 Tage 

 
Für Teilnehmende an Angeboten von PA/SPIELkultur e.V. gilt 
 

in Innenräumen für alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Empfehlung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. 

 
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden gebeten, auf ihren Besuch zu verzichten, wenn sie sich 
krank fühlen, Erkältungssymptome aufweisen oder innerhalb der letzten 2 Tagen Kontakt zu einer an 
Covid-19 erkrankten Person hatten. 

 
Hygienemaßnahmen im Rahmen der Angebote 
 
Es wird sichergestellt, dass die Sanitäranlagen der Veranstaltungsräume nur einzeln aufgesucht und diese 
regelmäßig während und nach der Veranstaltung gereinigt und desinfiziert werden.  
 
Austausch von Arbeitsmaterialien wird möglichst vermieden. Die Arbeitsmaterialien werden regelmäßig gereinigt. 
 
Der Veranstaltungsraum wird regelmäßig gelüftet (mindestens 10 Minuten je volle Stunde). 
 
Es wird die Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und Papierhandtüchern bereitgestellt.  Die 
Teilnehmer*innen werden mittels Aushängen auf die regelmäßige Händehygiene hingewiesen.  
 
Arbeitsplätze, Türklinken, Lichtschalter und nicht verbrauchte, wiederverwendbare Arbeitsmaterialien werden 
nach dem Gebrauch gereinigt und ggf. desinfiziert.  
 
Die Regelungen der aktuellen gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, einschlägiger 
Allgemein- und ggf. Einzelverfügungen gehen im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept vor. 
 
Vielen Dank und bleibt gesund! 
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